
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/5/22 4Ob533/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1973

Norm

ABGB §142 Hc

AußStrG §19

Rechtssatz

Keine Aufschiebung der Exekution bis zur Rechtskraft der Entscheidung über den Antrag des Kindesvaters auf

Übergabe des mj Kindes in Erziehung und P:ege, weil dem P:egschaftsgericht die Möglichkeit gewahrt bleiben muß,

die Exekution zu vollziehen, wenn sich der Antrag des Kindesvaters als offenbar unbegründet erweist.
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4 Ob 533/73
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